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Betr.: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Anpassung von im Bereich Justiz erlassenen Rechtsakten, in 
denen auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug genommen wird, 
an Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

– Allgemeine Ausrichtung 
  

 

1. Die Kommission hat am 14. Dezember 2016 einen Vorschlag für eine Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur Anpassung von im Bereich Justiz erlassenen 

Rechtsakten, in denen auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug genommen wird, an 

Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union angenommen (COM(2016) 

798 final)1. 

                                                 
1 Am selben Tag hat die Kommission auch einen Vorschlag für eine Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur Anpassung von Rechtsakten, in denen auf das 

Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug genommen wird, an Artikel 290 und 291 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union angenommen (COM(2016) 799 

final, in der Folge als COM(2016) 799 final/2 berichtigt). Ein I/A-Punkt-Vermerk zum 

Zweck der Erzielung einer partiellen allgemeinen Ausrichtung zu jenem Vorschlag wird 

parallel als Dokument ST 6933/18 vorgelegt. 
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2. Gemäß einem vom AStV gebilligten Mandat wurde die eigens eingerichtete Gruppe der Freunde 

des Vorsitzes (Anpassung des Regelungsverfahrens mit Kontrolle) mit der Prüfung des Vorschlags 

beauftragt2. 

3. Die Gruppe der Freunde des Vorsitzes hat den Vorschlag in zwei Sitzungen, am 25. Januar 2018 

und am 26. Februar 2018, vollständig geprüft. Die Prüfung umfasste die folgenden Stufen: 

Beratungen auf Ebene der Gruppe, Überarbeitung des Vorschlags durch den Vorsitz auf der 

Grundlage der Beratungsergebnisse und schließlich Billigung der überarbeiteten Fassung auf Ebene 

der Gruppe. Als Ergebnis dieses Prozesses liegt nunmehr ein Text vor, der von den Delegationen in 

der Gruppe der Freunde des Vorsitzes unterstützt wird. 

4. Am 20. März 2018 erzielte der Vorsitz eine partielle allgemeine Ausrichtung im Hinblick auf die 

Aufnahme von Trilogen über dieses Dossier3. Die partielle allgemeine Ausrichtung erstreckte sich 

nicht auf die unter den Nummern 1 und 3 des Anhangs 1 des Kommissionsvorschlags genannten 

Rechtsakte (im Folgenden "Rechtsakte 1 und 3"); die Gruppe der Freunde des Vorsitzes hatte die 

Beratungen über diese Texte verschoben, da neue Kommissionsvorschläge erwartet wurden. 

5. Da die allgemeine Ausrichtung im Hinblick auf die Verhandlungen mit dem EP und der 

Kommission zu vervollständigen ist und das weitere Vorgehen in Bezug auf die Rechtsakte 1 und 3 

ausreichend klar ist, hat die Gruppe der Freunde des Vorsitzes die Prüfung dieser Rechtsakte 

abgeschlossen und sich dafür ausgesprochen, dass sie aus Anhang 1 des Kommissionsvorschlags 

herausgenommen werden. Der Vorsitz hat den Vorschlag entsprechend geändert, um die 

betreffenden Rechtsakte aus dem Vorschlag zu streichen; die Gruppe der Freunde des Vorsitzes hat 

dieser neuen Fassung zugestimmt. 

6. Die Anlage enthält den Kommissionsvorschlag (Präambel, verfügender Teil und Anhang 1 des 

Vorschlags) in der Fassung der partiellen allgemeinen Ausrichtung vom 20. März 2018 und mit der 

späteren Änderung in Bezug auf die Rechtsakte 1 und 3. Der einzige Unterschied zwischen dem 

Wortlaut der partiellen allgemeinen Ausrichtung vom 20. März 2018 und dem in der Anlage 

beigefügten Text besteht in der Streichung der Rechtsakte 1 und 3 aus Anhang 1 des Vorschlags 

und den anschließenden technischen Anpassungen in der Präambel und in Artikel 1. Gegenüber 

dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag ist neuer Text durch Fettdruck gekennzeichnet, 

während Streichungen durch [...] dargestellt werden. 

                                                 
2 Dok. ST 5707/17. 
3 Dok. ST 6932/18. 
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Die Rechtsakte, bei denen die Gruppe der Freunde des Vorsitzes übereingekommen ist, sie aus dem 

Kommissionsvorschlag zu streichen, sind durch ihre Nummer in Anhang 1 des 

Kommissionsvorschlags gefolgt von [...] gekennzeichnet. 

7. Nach Artikel 3 und Artikel 4a Absatz 1 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 21 über die 

Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts haben das Vereinigte Königreich und Irland mitgeteilt, dass sie sich an 

der Annahme und Anwendung der vorgeschlagenen Verordnung beteiligen möchten. 

8. Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position 

Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme der vorgeschlagenen Verordnung und 

wird weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet sein. 

9. Die vorgeschlagene Verordnung unterliegt dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren. Das 

Europäische Parlament hat am 7. Februar 2018 den Beschluss des Rechtsausschusses gebilligt, mit 

den Trilogen zu dem Vorschlag zu beginnen. 

10. Der Auftakt-Trilog zu den Verhandlungen über diesen Vorschlag fand am 28. Juni 2018 statt. 

Seither haben drei Fachsitzungen zwischen dem EP, dem Rat und der Kommission stattgefunden. 

11. Vor diesem Hintergrund möchte der Vorsitz den Vorschlag in der in der Anlage 

wiedergegebenen Fassung dem AStV und dem Rat vorlegen, damit eine vollständige allgemeine 

Ausrichtung für die Verhandlungen über dieses Dossier erreicht werden kann. 
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ANHANG 

 

2016/0399 (COD) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Anpassung von im Bereich Justiz erlassenen Rechtsakten, in denen auf das 

Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug genommen wird, an Artikel 290 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 81 

Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit dem Vertrag von Lissabon wurde eine Unterscheidung zwischen den Befugnissen 

eingeführt, die der Kommission für den Erlass von Rechtsakten ohne Gesetzescharakter mit 

allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher 

Vorschriften des betreffenden Gesetzgebungsaktes übertragen werden (delegierte 

Rechtsakte), und den Befugnissen, die der Kommission für den Erlass von Rechtsakten zur 

Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der verbindlichen 

Rechtsakte der Union (Durchführungsrechtsakte) übertragen werden. 
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(2) Die Maßnahmen, die unter die Befugnisübertragung gemäß Artikel 290 Absatz 1 oder 

Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

fallen können, entsprechen [...] denen, die unter das Regelungsverfahren mit Kontrolle 

gemäß Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG des Rates4 fallen. 

(3) Frühere Vorschläge zur Anpassung von Rechtsvorschriften, in denen auf das 

Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug genommen wird, an den durch den Vertrag von 

Lissabon5 eingeführten Rechtsrahmen wurden aufgrund des Stillstands bei den 

interinstitutionellen Verhandlungen zurückgezogen6. 

(4) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission vereinbarten sodann in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 20167 einen 

neuen Rahmen für delegierte Rechtsakte und erkannten an, dass alle bestehenden 

Rechtsvorschriften an den mit dem Vertrag von Lissabon eingeführten Rechtsrahmen 

angepasst werden müssen. Sie kamen insbesondere überein, dass der umgehenden 

Anpassung aller Basisrechtsakte, in denen noch auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle 

Bezug genommen wird, hohe Priorität eingeräumt werden muss. Die Kommission 

verpflichtete sich, einen Vorschlag für diese Anpassung bis Ende 2016 vorzulegen. 

(5) Die Befugnisübertragung[...] in dem[...] im Anhang genannten Basisrechtsakt[...], in 

dem[...] die Anwendung des Regelungsverfahrens mit Kontrolle vorgesehen ist, erfüllt[...] 

die Kriterien des Artikels 290 AEUV und sollte[...] an diese Bestimmung angepasst werden. 

(6) Laufende Verfahren, in denen ein Ausschuss bereits vor Inkrafttreten dieser Verordnung 

seine Stellungnahme gemäß Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG abgegeben hat, sollten 

von dieser Verordnung unberührt bleiben. 

                                                 
4 Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die 

Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (ABl. L 184 vom 

17.7.1999, S. 23). 
5 COM(2013) 451 final, COM(2013) 452 final und COM(2013) 751 final. 
6 (2015/C 80/08), ABl. C 80 vom 7.2.2015, S. 17. 
7 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(7) Nach Artikel 3 und Artikel 4a Absatz 1 des dem Vertrag über die Europäische Union 

und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten 

Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands 

hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts haben das 

Vereinigte Königreich und Irland mitgeteilt, dass sie sich an der Annahme und 

Anwendung dieser Verordnung beteiligen möchten. 

(8) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 

über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser 

Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer 

Anwendung verpflichtet. 

(9) Der[...] betreffende[...] Rechtsakt[...] sollte[...] daher entsprechend geändert werden – 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der[...] im Anhang aufgeführte[...] Rechtsakt[...] wird[...] nach Maßgabe des Anhangs geändert. 

Artikel 2 

Laufende Verfahren, in denen ein Ausschuss bereits seine Stellungnahme gemäß Artikel 5a des 

Beschlusses 1999/468/EG abgegeben hat, bleiben von dieser Verordnung unberührt. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 

Im Namen des Europäischen Parlaments  Im Namen des Rates 

Der Präsident  Der Präsident 

 



  

 

14955/18   aka/ags 8 

  LIMITE DE 
 

 

ANHANG 

1. […] 

 

2. Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für 

unbestrittene Forderungen8 

 

Um die Verordnung (EG) Nr. 805/2004 zu aktualisieren, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge dieser 

Verordnung zu erlassen, um die Formblätter zu aktualisieren. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 

die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der 

Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung [...] niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der 

Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 805/2004 wie folgt geändert: 

 

                                                 
8 ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 15. 
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1. Artikel 31 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 31 

Änderung der Anhänge 

 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte Rechtsakte zur 

Änderung der Anhänge zu erlassen, um die Formblätter zu aktualisieren." 

 

2. Folgender Artikel 31a wird eingefügt: 

 

"Artikel 31a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 31 wird der Kommission 

für einen Zeitraum von fünf Jahren [...] ab dem [Inkrafttreten dieser Verordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es 

sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 31 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 

den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 



  

 

14955/18   aka/ags 10 

  LIMITE DE 
 

 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung [...]* 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 31 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 

verlängert. 

________________________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 32 wird gestrichen. 

 

3. […] 

 

 


